
Von Iischerepen/ bnd Teuchtm.
§. 5.

Hütungder Sttittigkeiten/ so sich zwischen denen / welchen die Fisch-
Gerechtigkeit/vndWild-Paanzugehöret/eraignen möchten/geord¬
nethaben / daß sowohl der Biber - als Otterfang in Wasser / oder

rschiedlich auffgerichten/ vnd
Wirdarinnen keine anderung

rssersein
gerissm/

dessen Grund / oder Aw es weck gerissen worden / es hätte sich
dann demÄndern Grund / oder Aw / so lang angehengt / daß die
Baum / so cs mit sich gerissen / darinnen eingewurtzlet / von solcher
Zeitan/ist es für dcß andern Guetzuhalten.

§. 2.
Jngleichen wann das Wasser mit gantzem Fluß / oder einem

Armb /durcheinen Grund bricht/ so viel an selbigemGrund/ an bey-
den Seichen noch übrig/ soll dem / welchem eszuvor gehörig gewest /
verbleiben/dieFischwaidaber/solldcm Herrn deßFischwasters/auch
dgselbsten zustehen. Kehrte sich das Wasser von dannen wieder in
sein vorigen Rinfall/so solle der vorige Inhaber deß Grunds / seinem

gewaschen wird / vnd hernach sich das Wasser wieder von selbigem
F Orth



bers Gerechtigkeit sich erstreckt / soll er ihm davon wiederumb zue-
zuaignen Macht haben.

§. z.
Wannetwanndie grossenWassergüß im Rinsall tmckeneOrth

anschütten / die man Wöhrt / oder Znsul nennet / wofern bayde äusse-
reWasser / Land / vnd Gestatt / eines Grund -Herrn / sogehörtihm
auch der gantze angeschütte Wöhrt : so sich aber der Wöhrtin mitten
deß fliessenden Wassers erzaigte/ kommet er denen Grund-Herrn zu/
welchevon beedenSeithen deß Wassers / ihre Grund nechstdaran lie¬
gendhaben/nachGrösse/Länge/vndBraite/als sich dieselbe Grund
erstrecken/vnd fernen dran flössen. Solle hingegenderWöhrt in mit¬
te deßFluß nichterwachsen / sondern einer Seithen naher seyn/ so ist,
solcher denen alleingehörig / welcheauffderselbenSeithen nechst dem
Ufer/ vnd Gestatt ihre Grund/ vnd Böden haben . Wann aber das
fliessend Wasser getheiletware / vnd kamedarnachvntenzusammen /
daß es also auß jemandsAcker/oder Grund ein Insul machte/sobleibt
denen jenigen der Acker / oder Grund/ dessen er aigenthumblich vor¬
hin gewesen ist.

Was deß Wassers Gewalt in Eyßbrüchen / oder Güssen von
Holtzwerck einemftembdenGrund-anoderzuetragt/das stehet des-
felbigen Grundö -Herrn billich zu ; was aber vonSchiffen / Zillen/
Flössen/Kauffmanns -oder andern Gütern / es seye durch Wasser-Ge¬
walt/ Schissbruch / oder vngefehr weg rinnete / solle dasselbe seinem
rechten Herrn auss Ersucchen / jedoch gegen Erstattung der auffge-
wendten Mühe / vnd Unkosten / wiederzuegestelltwerden

Wer UwölffLe Wtul /

i

on Ucrborgmm KcWm /
vnd verborgenem MueL.


	Seite 41
	Seite 42

